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Erwägungen

E. 1
Hinsichtlich der formellen Begehren um Aktenbeizug aus anderen Verfahren legt der
Beschwerdeführer nicht dar, dass er diese Beweisbegehren vor der Vorinstanz gestellt hätte.
Dafür lässt sich auch dem Urteil nichts entnehmen (vgl. die Berufungsanträge der
Verteidigung, Urteil S. 2 sowie Ziff. II S. 3). Die Beweisabnahme ist nicht Aufgabe des
Bundesgerichts. Neue Tatsachen und Beweismittel können nur vorgebracht werden, soweit
das Urteil dazu Anlass gibt (unechte Noven), was in der Beschwerde zu begründen ist.
Echte Noven sind unbeachtlich ( Art. 99 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 120 E. 3.1.2; Urteile
6B_782/2014 vom 22. Dezember 2014 E. 1 und 6B_444/2014 vom 7. Januar 2015 E. 4.2).
Darauf ist nicht einzutreten.

E. 2
Der Beschwerdeführer behauptet, er sei in der Einvernahme vom 8. Februar 2012 nicht
darauf aufmerksam gemacht worden, was ihm möglicherweise vorgeworfen werden könne
und dass er das Recht habe, einen Verteidiger zu bestellen. Er legt nicht dar, dass er diese
Rüge im kantonalen Verfahren erhoben hätte. Es gilt das oben E. 1 Gesagte.

Es widerspricht Treu und Glauben, vor Bundesgericht verfahrensrechtliche Einwendungen
zu erheben, die in einem früheren Verfahrensstadium hätten geltend gemacht werden
können (Urteil 6B_1172/2013 vom 18. November 2014 E. 1.3). Es handelt sich um einen
verspäteten verfahrensrechtlichen Einwand (Urteil 6B_1071/2013 vom 11. April 2014 E.
1.2), worauf mangels Ausschöpfens des Instanzenzugs nicht einzutreten ist ( Art. 80 Abs. 1
BGG ; BGE 135 I 91 E. 2.1; Urteile 6B_471/2015 vom 27. Juli 2015 E. 3.1 und
1B_306/2014 vom 12. Januar 2015 E. 2.5).

E. 3
Der Beschwerdeführer behauptet, er habe keine Kenntnis von der Pfändung des Ford
C-Max gehabt. Er habe sich stets und konsequent äusserst unsicher über seine Kenntnis
geäussert. Es verblieben erhebliche Zweifel. Er hätte in dubio pro reo freigesprochen
werden müssen. Er richtet sich damit (sinngemäss gestützt auf Art. 9 BV ) gegen die
Beweiswürdigung zum subjektiven Sachverhalt.

Für die Anfechtung des Sachverhalts gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 42 Abs. 2 i.V.m.
Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Das Bundesgericht prüft in diesem Fall nur klar
anhand der angefochtenen Beweiswürdigung detailliert erhobene und aktenmässig belegte
Rügen. Auf appellatorische Kritik tritt es nicht ein ( BGE 140 III 264 E. 2.3; 133 IV 286 E.
1.4 und 6.2).

Die Vorinstanz begründet ihr Urteil in jeder Hinsicht eingehend. Der Beschwerdeführer
stellt dem Urteil lediglich selektiv eine eigene Darstellung gegenüber. Die



Beschwerdeführung erweist sich damit als appellatorisch. Darauf ist nicht einzutreten.

E. 4
Gegen die Bejahung des subjektiven Tatbestands wendet der Beschwerdeführer nichts
Rechtserhebliches ein, weshalb darauf nicht einzutreten ist.

E. 5
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Die bundesgerichtlichen Kosten sind dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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